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Themen dieser Ausgabe 
  

 Corona-Hilfen 

 Sponsoringaufwendungen einer Gemein-
schaftspraxis 

 Zahlung von Verwarnungsgeldern als Arbeits-
lohn 

 Kein Betriebsausgabenabzug für das Erststudi-
um 

  Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistun-
gen/Handwerkerleistungen 

 Abzug von Prozesskosten 

 Baukindergeld soll verlängert werden 

 

 
Ausgabe Nr. 1/2021 (Januar/Februar) 

Liebe Mandantin,  
lieber Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt.  

Mit freundlichem Gruß 

cardo Partnerschaft mbB 
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STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

I. Unternehmer 

1. Corona-Hilfen 
Durch die Corona-November- und Dezember-

hilfe sollen Umsatzausfälle von Unternehmen 

ausgeglichen werden, die aufgrund des Regie-

rungsbeschlusses vom 28. Oktober 2020 ihren 

Betrieb einstellen mussten. Dies betrifft vor-

wiegend Gastronomiebetriebe, Anbieter von 

Freizeitaktivitäten und Dienstleistungsbetrie-

be im Bereich der Körperpflege. Antragsbe-

rechtigt sind zudem indirekt betroffene Un-

ternehmen, die zwar nicht selbst schließen 

mussten, die jedoch regelmäßig mindestens 

80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von den 

Schließungsanordnungen betroffenen Unter-

nehmen erzielen.  

Von der November- und Dezemberhilfe nicht 

erfasst sind Betriebe, die zwar erhebliche Um-

satzausfälle erlitten haben, die in dem Be-

schluss vom 28. Oktober 2020 jedoch nicht 

genannt sind oder die ihren Betrieb erst auf-

grund des Regierungsbeschlusses vom 13. 

Dezember 2020 schließen mussten. Dies be-

trifft weite Teile des Einzelhandels sowie ins-

besondere Friseurbetriebe. 

Für diese Unternehmen kommt die Überbrü-

ckungshilfe III in Betracht. Diese können Un-

ternehmen, Soloselbständige und Angehörige 

der freien Berufe in Anspruch nehmen, wenn 

sie geltend machen können:  

im Jahr 2020: 

 im Zeitraum von April bis Dezember 2020 in 

zwei zusammenhängenden Monaten Um-

satzrückgänge von mindestens 50 Prozent 

oder im gesamten Zeitraum von durch-

schnittlich mindestens 30 Prozent im Ver-

gleich zum entsprechenden Zeitraum 2019. 

In diesem Fall erhalten sie einen Zuschuss zu 

den Fixkosten in allen Monaten im Zeitraum 

Januar bis Juni 2021 und rückwirkend für De-

zember 2020, in denen sie einen Umsatzein-

bruch von mindestens 30 Prozent haben 

(Fixkostenzuschuss maximal 200.000 Euro 

pro Monat). Diese Regelung steht Unter-

nehmen aller Branchen offen und ist unab-

hängig davon, ob in diesen Monaten eine 

bundesweite Schließung besteht. 

oder  

 im November und/oder Dezember 2020 

Umsatzrückgänge von mindestens 40 Pro-

zent aufweisen, aber nicht direkt oder indi-

rekt von den bundesweiten Schließungen 

seit 2. November betroffen sind. In diesem 

Fall erhalten sie für den jeweiligen Monat 

November und/oder Dezember 2020 rück-

wirkend einen Fixkostenzuschuss (Fixkosten-

zuschuss maximal 200.000 Euro pro Monat). 

Diese Regelung gilt für Unternehmen aller 

Branchen, die nicht direkt oder indirekt von 

bundesweiten Schließungen betroffen sind. 

    oder  

 im Dezember 2020 gemäß Regierungsbe-

schluss vom 13. Dezember direkt oder indi-

rekt von bundesweiten Schließungen betrof-

fen sind und Umsatzrückgänge von mindes-

tens 30 Prozent aufweisen. Dies sind vor al-

lem Unternehmen des Einzelhandels sowie 

Dienstleistungsbetriebe im Bereich Körper-

pflege, zum Beispiel Friseursalons, Kosmetik-

studios, Massagepraxen und Tattoo-Studios. 

In diesem Fall erhalten sie für den Monat 

Dezember 2020 rückwirkend einen Fixkos-

tenzuschuss (maximal 500.000 Euro, davon 

Abschlagszahlungen maximal 50.000 Euro). 

Diese Regelung steht Unternehmen aller 

Branchen offen, die von bundesweiten 

Schließungen direkt oder indirekt betroffe-

nen sind. 

im Jahr 2021: 

 2021 in einem Monat Januar bis Juni 2021 

mit bundesweiten Schließungen durch einen 

Regierungsbeschluss direkt oder indirekt be-

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1805024/5353edede6c0125ebe5b5166504dfd79/2020-10-28-mpk-beschluss-corona-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1805024/5353edede6c0125ebe5b5166504dfd79/2020-10-28-mpk-beschluss-corona-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1827366/69441fb68435a7199b3d3a89bff2c0e6/2020-12-13-beschluss-mpk-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1827366/69441fb68435a7199b3d3a89bff2c0e6/2020-12-13-beschluss-mpk-data.pdf
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troffen sind und Umsatzrückgänge von mind. 

30 Prozent aufweisen. In diesem Fall erhal-

ten sie für jeden Monat mit bundesweiten 

Schließungen einen Fixkostenzuschuss (ma-

ximal 500.000 Euro/Schließungsmonat, da-

von Abschlagszahlungen maximal 50.000 Eu-

ro). Diese Regelung steht Unternehmen aller 

Branchen offen, die direkt oder indirekt von 

bundesweiten Schließungen betroffen sind. 

    oder  

 2021 in einem Monat Januar bis Juni 2021 

mit bundesweiten Schließungen Umsatzein-

brüche von mindestens 40 Prozent im 

Schließungsmonat aufweisen, aber nicht di-

rekt oder indirekt von Schließungen betrof-

fen sind. In diesem Fall erhalten sie für jeden 

Schließungsmonat einen Fixkostenzuschuss 

(maximal 200.000 Euro/Schließungsmonat). 

Diese Regelung steht Unternehmen aller 

Branchen offen, die nicht direkt oder indirekt 

von bundesweiten Schließungen betroffenen 

sind. 

Für alle Varianten gilt, dass Zuschüsse zu den 

monatlichen betrieblichen Fixkosten abhängig 

von der Höhe des Umsatzrückgangs gegen-

über dem Vergleichszeitraum in 2019 erstattet 

werden: 

 Umsatzeinbruch mehr als 70 Prozent: Es 

werden bis zu 90 Prozent der monatlichen 

Fixkosten erstattet. 

 Umsatzeinbruch zwischen 50 Prozent – 70 

Prozent: Es werden bis zu 60 Prozent der 

monatlichen Fixkosten erstattet. 

 Umsatzeinbruch zwischen 30 Prozent – 50 

Prozent: Es werden bis zu 40 Prozent der 

monatlichen Fixkosten erstattet. 

 

Soloselbstständige können alternativ zur 

Fixkostenerstattung für den Zeitraum Dezem-

ber 2020 bis Juni 2021 eine einmalige Be-

triebskostenpauschale – „Neustarthilfe“ – in 

Höhe von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes 

im Jahr 2019 bis maximal 5.000 Euro bekom-

men. 

Die Überbrückungshilfe III ist damit eine Kom-

bination aus Überbrückungshilfe II und No-

vember-/Dezemberhilfe. Eine Antragstellung 

ist Stand 8. Januar noch nicht möglich. Für die 

Überbrückungshilfe III werden zunächst Ab-

schlagszahlungen gewährt, die im Laufe des 

Monats Januar über die Plattform 

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de 

beantragt werden können.  

 

Überblick (vereinfacht) 

Novem-
ber-/ 
Dezem-
berhilfe 

Schließung aufgrund 
Beschluss vom 
28.10.2020 oder 
mind. 80% Umsatz 
mit aufgrund des 
Beschlusses geschl. 
Unternehmen 

Antrags-
frist: 
31.01./ 
31.03.21 
FAQ 

Überbrü-
ckungs-
hilfe II 

Förderzeitraum Sep-
tember bis Dezem-
ber 2020; erhebliche 
Umsatzrückgänge 
April bis August 2020 

Antrags-
frist 
31.01.21 
FAQ 

Überbrü-
ckungs-
hilfe III 
und Neu-
starthilfe 

Förderzeitraum No-
vember u. Dezember 
2020, Januar bis Juni 
2021; erhebliche 
Umsatzrückgänge in 
April – Dezember 
2020 oder Januar bis 
Juni 2021 oder Be-
troffenheit durch 
Schließungsanord-
nungen (insb. vom 
13.12.2020) 

Antrag-
stellung 
noch nicht 
möglich; 
Abschläge 
können im 
Laufe 
01/2021 
beantragt 
werden;  
FAQ 

 

Die Auflistung an Corona-Hilfen ist nicht ab-

schließend. Vielmehr gibt es zusätzliche Hilfen 

insbesondere über die Förderbanken der Län-

der oder einzelne Ministerien. 

  

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html?nn=1869828
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html?nn=1869828
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Textsammlungen/ueberbrueckungshilfe-lll.html
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2. Sponsoringaufwendungen einer 

Gemeinschaftspraxis 
Sponsoringaufwendungen einer ärztlichen 

Gemeinschaftspraxis sind Betriebsausgaben, 

wenn durch das Sponsoring das unternehme-

rische Ansehen der Arztpraxis gesichert oder 

erhöht wird, indem der Empfänger des Spon-

sorings öffentlichkeitswirksam auf das Spon-

soring oder auf die unternehmerischen Leis-

tungen der Gemeinschaftspraxis hinweist. 

Dabei ist es unschädlich, wenn der Sponsor-

empfänger vor allem auf die Tätigkeit und 

Qualifikation der einzelnen Ärzte der Gemein-

schaftspraxis hinweist. 

Hintergrund: Betriebsausgaben sind Aufwen-

dungen, die betrieblich veranlasst sind. 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine ärztliche 

Gemeinschaftspraxis im Bereich der Sportme-

dizin. An ihr beteiligt waren die Ärzte K und H. 

Die Gemeinschaftspraxis erzielte im Jahr 2019 

Einnahmen in Höhe von ca. 946.000 €. Sie 

sponsorte zwei Sportler mit insgesamt rund 

100.000 €. Hierfür mussten die Sportler u. a. 

auf ihrer Sportkleidung Logos der Internet-

adresse der Arztpraxis („Arztpraxis XY.de“) 

tragen; auf der Internetseite wurden vor allem 

die beiden Ärzte K und H vorgestellt. Die Ge-

meinschaftspraxis machte die Sponsoringauf-

wendungen als Betriebsausgaben geltend. Das 

Finanzamt ging von einer privaten Mitveran-

lassung des Sponsorings aus und beanstande-

te zudem, dass auf der beworbenen Internet-

seite nicht die Gemeinschaftspraxis, sondern 

die beiden Ärzte K und H präsentiert worden 

seien. 

Entscheidung: Der BFH gab der hiergegen 

gerichteten Klage statt: 

 Die Sponsoringaufwendungen waren be-

trieblich veranlasst. Denn durch das Sponso-

ring wurde das unternehmerische Ansehen 

der Arztpraxis gesichert bzw. erhöht, weil die 

beiden Sportler öffentlichkeitswirksam auf 

das Sponsoring und auf die Dienstleistungen 

der Gemeinschaftspraxis hingewiesen ha-

ben. 

 Unbeachtlich war, dass auf der Internetseite, 

auf die die beiden Sportler hingewiesen ha-

ben, vorrangig die Tätigkeit der beiden Ärzte 

K und H dargestellt wurde und nicht die Tä-

tigkeit der Gemeinschaftspraxis. Bei einer 

freiberuflichen Tätigkeit kommt es nämlich 

vorrangig auf den einzelnen Berufsträger an 

und nicht auf die Personengesellschaft. 

 Für eine private Mitveranlassung fehlten 

Anhaltspunkte. Aus einer Sportbegeisterung 

der beiden Ärzte ergibt sich jedenfalls noch 

keine private Veranlassung für das Sponso-

ring. 

 Die Höhe der Sponsoringaufwendungen von 

ca. 100.000 € jährlich war nicht zu beanstan-

den. Denn immerhin hat die Gemeinschafts-

praxis jährliche Einnahmen von ca. 946.000 € 

erzielt. 

Hinweis: Im Streitfall war das Abzugsverbot 

für unangemessene Betriebsausgaben nicht 

anwendbar. Das Abzugsverbot greift nur dann, 

wenn die Betriebsausgaben unangemessen 

hoch sind und die private Lebensführung des 

Unternehmers berühren. Ein Bezug zur priva-

ten Lebensführung war beim vorliegenden 

Sponsoring nicht erkennbar. Dies kann anders 

zu beurteilen sein, z. B., wenn der Sponsor 

einen Verein fördert, in dem er selbst spielt, 

oder wenn er einen Angehörigen durch sein 

Sponsoring unterstützt. 
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II. Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Zahlung von Verwarnungsgeldern als 

Arbeitslohn 
Zahlt der Arbeitgeber Verwarnungsgelder, die 

gegen ihn als Fahrzeughalter festgesetzt wer-

den, weil seine Fahrer falsch geparkt haben, 

führt die Zahlung zwar nicht zu Arbeitslohn. 

Denn der Arbeitgeber tilgt eine eigene Schuld. 

Allerdings kann der anschließende Verzicht 

auf einen Rückgriff gegen die Arbeitnehmer zu 

Arbeitslohn bei den Fahrern führen. 

Hintergrund: Zum Arbeitslohn gehört nicht 

nur das laufende Gehalt, sondern auch weite-

re Vorteile, die der Arbeitgeber seinen Arbeit-

nehmern als Gegenleistung für deren Arbeits-

leistung gewährt. 

Sachverhalt: Die Klägerin betreibt einen Pa-

ketdienst und beschäftigt Fahrer. Soweit die 

Klägerin keine Ausnahmegenehmigungen zum 

Parken in Halteverbotszonen erhalten hatte, 

nahm sie es in Kauf, dass ihre Fahrer im Halte-

verbot parkten, um die Pakete auszuliefern. 

Die Fahrer waren nach Angaben der Klägerin 

angewiesen, sich grundsätzlich an die Ver-

kehrsregeln zu halten. Wurden bei Verstößen 

gegen die Straßenverkehrsordnung Verwar-

nungsgelder gegen die Klägerin als Fahrzeug-

halterin festgesetzt, zahlte sie diese. Das Fi-

nanzamt sah hierin lohnsteuerpflichtigen Ar-

beitslohn und nahm die Klägerin für die Lohn-

steuer in Anspruch. 

Entscheidung: Auf die hiergegen gerichtete 

Klage verwies der Bundesfinanzhof (BFH) die 

Sache zur weiteren Prüfung an das Finanzge-

richt (FG) zurück: 

 Die Zahlung der Verwarnungsgelder selbst 

führt nicht zu Arbeitslohn. Denn die Verwar-

nungsgelder wurden gegen die Klägerin als 

Fahrzeughalterin festgesetzt, so dass die Klä-

gerin eine eigene Schuld beglich, nicht aber 

eine Schuld ihrer Fahrer. 

 Zu Arbeitslohn könnte es aber dadurch ge-

kommen sein, dass die Klägerin eine reali-

sierbare Forderung in Gestalt eines Rück-

griffs- oder Schadensersatzanspruchs gegen 

ihre Fahrer hatte und diese Forderung erlas-

sen hat. Immerhin hat die Klägerin behaup-

tet, dass sie ihre Fahrer angewiesen habe, 

sich an die Verkehrsregeln zu halten. 

 Das FG muss nun aufklären, ob es einen der-

artigen vertraglichen Regressanspruch oder 

einen gesetzlichen Schadensersatzanspruch 

der Klägerin gab und ob sie auf diesen ver-

zichtet hat. Der Arbeitslohn wäre dann in 

dem Zeitpunkt zugeflossen, in dem die Klä-

gerin zu erkennen gegeben hat, dass sie kei-

nen Rückgriff nehmen wird. 

Hinweise: Bei einem Verzicht auf einen reali-

sierbaren Rückgriffs- bzw. Schadensersatzan-

spruch wäre steuerpflichtiger Arbeitslohn 

auch dann anzunehmen, wenn es im überwie-

gend eigenbetrieblichen Interesse der Klägerin 

gelegen hätte, dass die Halteverbotszonen 

missachtet werden, um die Pakete schnellst-

möglich ausliefern zu können. Ein überwie-

gend eigenbetriebliches Interesse des Arbeit-

gebers würde lohnsteuerlich nicht anerkannt 

werden, weil anderenfalls das rechtswidrige 

Tun der Arbeitnehmer steuerlich gebilligt 

werden würde. 

Wären die Verwarnungsgelder gegen die Fah-

rer festgesetzt worden und hätte die Klägerin 

die Verwarnungsgelder bezahlt, hätte dies zu 

Arbeitslohn geführt, weil die Klägerin dann 

eine Schuld der Arbeitnehmer beglichen hätte. 

 
 

 

  

 

 



 

Seite 6 von 9 
 

III. Alle Steuerzahler 

1. Kein Betriebsausgabenabzug für das 

Erststudium 
Aufgrund des gesetzlichen Abzugsverbots von 

Betriebsausgaben dürfen Kosten für ein Erst-

studium auch dann nicht abgezogen werden, 

wenn der Student bereits unternehmerisch 

tätig ist und das Studium diese Tätigkeit för-

dern soll. Bei einem Erststudium besteht näm-

lich immer auch ein Zusammenhang zur priva-

ten Lebensführung. 

Hintergrund: Aufwendungen für eine Berufs-

ausbildung oder für ein Erststudium waren 

nach früherer Rechtsprechung grundsätzlich 

nur als Sonderausgaben abziehbar. Im Jahr 

2011 änderte der Bundesfinanzhof (BFH) seine 

Rechtsprechung zugunsten der Steuerpflichti-

gen und erkannte die Aufwendungen nun-

mehr als Werbungskosten bzw. Betriebsaus-

gaben an. Daraufhin führte der Gesetzgeber 

noch im Jahr 2011 ein Abzugsverbot für Kos-

ten einer Berufsausbildung bzw. eines Erststu-

diums ein, das rückwirkend seit dem Veranla-

gungszeitraum 2004 gelten sollte. 

Sachverhalt: Die Klägerin besuchte in Weiß-

russland eine Kunstschule und studierte an-

schließend dort. Sie schloss weder die Kunst-

schule noch das Studium ab. Im Jahr 2004 zog 

sie nach Deutschland und begann hier ein 

Studium der Slawistik und Kunstpädagogik, 

das sie im Jahr 2010 abschloss. Bereits in 

Weißrussland hatte die Klägerin als selbstän-

dige Künstlerin und Buchillustratorin gearbei-

tet und setzte diese Tätigkeit in Deutschland 

fort. Im Veranlagungszeitraum 2004 machte 

sie die Kosten für ihr Studium in Deutschland 

i.H. von ca. 9.000 € als Betriebsausgaben im 

Rahmen ihrer künstlerischen Tätigkeit geltend. 

Das Finanzamt berücksichtigte lediglich 

4.000 € als Sonderausgaben. Hiergegen klagte 

die Klägerin und ging schließlich zum BFH. 

Während des Revisionsverfahrens im Jahr 

2011 trat das gesetzliche Abzugsverbot für 

Studienkosten als Betriebsausgaben rückwir-

kend ab 2004 in Kraft. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage ab: 

 Der Betriebsausgabenabzug ist wegen des 

2011 verabschiedeten gesetzlichen Abzugs-

verbots für Kosten eines Erststudiums nicht 

möglich. Bei dem im Jahr 2004 in Deutsch-

land begonnenen Studium der Slawistik und 

Kunstpädagogik handelte es sich um ein 

Erststudium und nicht um ein Zweitstudium. 

Denn die Klägerin hatte ihr vorheriges Studi-

um in Weißrussland nicht beendet. 

 Das gesetzliche Abzugsverbot für die Kosten 

eines Erststudiums gilt auch dann, wenn das 

Studium eine bereits ausgeübte Tätigkeit 

fördern soll. Der Gesetzgeber geht nämlich 

davon aus, dass ein Erststudium auch der 

Persönlichkeitsentwicklung dient und damit 

stets auch privat veranlasst ist. 

 Zwar ist das Abzugsverbot erst im Jahr 2011 

verabschiedet worden; es sollte aber rück-

wirkend ab 2004 gelten und ist damit im 

Streitjahr 2004 anwendbar. Diese Rückwir-

kung ist verfassungsgemäß, weil die Steuer-

pflichtigen im Jahr 2004 und in den Folgejah-

ren kein schutzwürdiges Vertrauen haben 

konnten, dass Aufwendungen für ein Erst-

studium als Betriebsausgaben abziehbar sein 

könnten. Dieses Vertrauen hätte allenfalls im 

Jahr 2011 entstehen können, als der BFH 

seine Rechtsprechung zugunsten der Steuer-

pflichtigen änderte; hierauf hat der Gesetz-

geber mit dem Abzugsverbot aber sogleich 

reagiert. 

Hinweise: Der BFH durfte das Abzugsverbot 

anwenden, obwohl es erst im Revisionsverfah-

ren in Kraft getreten ist. 

Abziehbar bleiben die Kosten für ein Zweitstu-

dium. Dies wäre hinsichtlich des Studiums in 

Deutschland der Fall gewesen, wenn die Klä-

gerin ihr Studium in Weißrussland mit einer 

Abschlussprüfung beendet hätte.  
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Sofern es sich bei einem Zweitstudium um ein 

Aufbaustudium handelt, kommt ein Abzug als 

vorweggenommene Werbungskosten oder 

Betriebsausgaben in Betracht. Ein Verlustvor-

trag oder - rücktrag ist dann möglich. Handelt 

es sich bei dem Zweitstudium nicht um ein 

Aufbaustudium, kommt hingegen nur ein Ab-

zug als Sonderausgaben in Betracht. Dies hat 

den Nachteil, dass Sonderausgaben nur in 

dem Jahr abgezogen werden können, in dem 

sie angefallen sind. Ein Verlustvortrag oder -

rücktrag ist nicht möglich.  

2. Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Dienstleistungen/ Handwerkerleistungen 

Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Dienstleistungen wird nicht für die Reinigung 

der Fahrbahn der öffentlichen Straße vor 

dem Haus gewährt. Außerdem wird die Steu-

erermäßigung für Handwerkerleistungen im 

eigenen Haushalt nicht gewährt, soweit die 

Reparatur nicht im Haushalt des Steuerpflich-

tigen, sondern in der Werkstatt des Handwer-

kers durchführt wird. 

Hintergrund: Für haushaltsnahe Dienstleis-

tungen und für Handwerkerleistungen im ei-

genen Haushalt wird eine Steuerermäßigung 

von 20 % der Arbeitskosten gewährt. Diese 

Ermäßigung wird also direkt von der Steuer 

abgezogen. Der maximale Abzugsbetrag be-

läuft sich auf 4.000 € bei haushaltsnahen 

Dienstleistungen und auf 1.200 € bei Hand-

werkerleistungen. 

Sachverhalt: Der Kläger zahlte im Streitjahr ca. 

100 € für die öffentliche Straßenreinigung. 

Außerdem ließ er sein Hoftor durch einen 

Handwerker reparieren, der die Reparatur in 

seiner Werkstatt durchführte und danach das 

Tor wieder auf dem Grundstück des Klägers 

einbaute. Die Lohnkosten betrugen ca. 980 €. 

Der Kläger machte für beide Posten jeweils 

20 % als haushaltsnahe Dienstleistungen bzw. 

Handwerkerleistungen geltend. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) 

verwies die Sache zur weiteren Prüfung an das 

Finanzgericht zurück: 

 Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Dienstleistungen setzt voraus, dass die 

Dienstleistung im Haushalt des Steuerpflich-

tigen erbracht wird. Hierzu können auch 

Dienstleistungen gehören, die außerhalb der 

Grundstücksgrenze erbracht werden, sofern 

ein räumlicher Zusammenhang zum Haus-

halt besteht und die Tätigkeit üblicherweise 

von einem Mitglied des Haushalts erbracht 

wird, z. B. die Reinigung des Gehwegs vor 

dem Grundstück des Steuerpflichtigen. 

 Die Reinigung der Fahrbahn vor dem Grund-

stück wird üblicherweise nicht von Mitglie-

dern des Haushalts erbracht. Zudem fehlt es 

bei der Fahrbahn am räumlich-funktionalen 

Zusammenhang zum Haushalt; dieser Zu-

sammenhang endet an der Bordsteinkante 

des öffentlichen Gehwegs vor dem selbstge-

nutzten Haus. 

 Das FG muss nun ermitteln, ob in dem Be-

trag von 100 € auch ein Anteil für die Reini-

gung des öffentlichen Gehwegs enthalten 

war; dieser Anteil wäre – anders als der An-

teil für die Reinigung der Fahrbahn – steuer-

begünstigt. 

 Die Reparatur des Hoftores ist grundsätzlich 

nicht steuerbegünstigt, da die Reparatur 

nicht im Haushalt des Klägers durchgeführt 

worden ist, sondern in der Werkstatt des 

Handwerkers. Es fehlt damit an dem räumli-

chen Zusammenhang zum Haushalt, so dass 

lediglich ein funktionaler Zusammenhang 

besteht. Es genügt nicht, dass die Leistung 

teilweise im Haushalt des Steuerpflichtigen 

oder für den Haushalt des Steuerpflichtigen 

erbracht wird. Ferner kommt es nicht darauf 

an, ob der Leistungserfolg im Haushalt des 

Steuerpflichtigen eintritt oder ob die Hand-

werkerleistung auch im Haushalt des Steuer-
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pflichtigen hätte durchgeführt werden kön-

nen. 

 Soweit die Handwerkerleistung auf dem 

Grundstück des Steuerpflichtigen erbracht 

worden ist, z. B. der Einbau und Ausbau des 

Tores, kommt eine anteilige Steuerermäßi-

gung in Betracht. Das FG muss den entspre-

chenden Anteil nun ermitteln. 

Hinweise: Bei Handwerkerleistungen ist nicht 

der gesamte Rechnungsbetrag begünstigt, 

sondern nur der auf die Arbeitskosten entfal-

lende Anteil. Die Steuerermäßigung wird also 

nicht für Ersatzteile oder das Material ge-

währt. 

Ob ein räumlicher Zusammenhang mit dem 

Haushalt des Steuerpflichtigen besteht, ist 

durchaus eine Wertungsfrage. So hat der BFH 

in der Vergangenheit z. B. die Steuerermäßi-

gung für die Kosten eines Notrufsystems in 

einer Seniorenresidenz gewährt, weil dieses 

System zu einer Hilfeleistung im Haushalt füh-

ren sollte. Unschädlich war, dass der Sanitäts-

dienst, der im Notfall tätig werden sollte, au-

ßerhalb der Residenz und damit außerhalb des 

Haushalts des Altenwohnheimbewohners 

belegen war. 

Das Finanzgericht Köln hat einen Abzug der 

Kosten der Müllabfuhr als haushaltsnahe 

Dienstleistungen abgelehnt, weil die Dienst-

leistung der Entsorgung und Verarbeitung des 

Mülls nicht innerhalb des Haushalts ausgeübt 

wird und dies die Hauptleistung darstellt.  

3. Abzug von Prozesskosten 
Zivilprozesskosten sind nur dann als außerge-

wöhnliche Belastungen absetzbar, wenn in 

dem jeweiligen Prozess die Existenzgrundlage 

des Betroffenen berührt ist. Darunter ist die 

materielle Lebensgrundlage zu verstehen, so 

dass die Kosten für einen Umgangsrechtsstreit 

grundsätzlich nicht absetzbar sind. 

Hintergrund: Außergewöhnliche Belastungen 

sind Aufwendungen, die einem Steuerpflichti-

gen zwangsläufig entstehen, und zwar in ei-

nem größeren Umfang als der überwiegenden 

Anzahl der Steuerpflichtigen. Ein typisches 

Beispiel sind Krankheitskosten. Der Gesetzge-

ber hat den Abzug von Prozesskosten als au-

ßergewöhnliche Belastungen ausdrücklich 

ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich 

um Aufwendungen, ohne die der Steuerpflich-

tige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu 

verlieren und seine lebensnotwendigen Be-

dürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr 

befriedigen zu können. 

Sachverhalt: Der Kläger machte rund 20.000 € 

an Prozesskosten für einen Umgangsrechts-

streit als außergewöhnliche Belastungen gel-

tend, nachdem seine frühere Ehefrau die ge-

meinsame Tochter nach Südamerika mitge-

nommen und nicht nach Deutschland zurück-

gebracht hatte. 

Entscheidung: Der BFH wies die auf den Abzug 

der Kosten gerichtete Klage ab: 

 Die geltend gemachten Gerichts- und An-

waltskosten sind Prozesskosten, die nach 

dem Gesetz nur dann als außergewöhnliche 

Belastungen abziehbar sind, wenn der Steu-

erpflichtige ohne den Prozess Gefahr laufen 

würde, seine Existenzgrundlage zu verlieren. 

 Der Gesetzgeber meint damit die materielle 

Existenzgrundlage. Es geht nicht um immate-

rielle Werte des Steuerpflichtigen wie etwa 

seine Überzeugungen oder Wertvorstellun-

gen. 

 Der Umgangsrechtsstreit betraf hier die ma-

terielle Existenzgrundlage des Klägers nicht, 

weil es nicht um finanzielle Ansprüche, son-

dern um das Umgangsrecht mit dem Kind 

ging. 
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Hinweise: Der BFH sieht in der Abzugsbe-

schränkung für Prozesskosten keinen Verfas-

sungsverstoß. Denn Prozesskosten gehören 

grundsätzlich nicht zu dem einkommensteuer-

lich zu verschonenden Existenzminimum. So-

weit Prozesskosten zur Existenzsicherung 

notwendig sein sollten, lässt der Gesetzgeber 

den Abzug als außergewöhnliche Belastungen 

ausdrücklich zu. 

In einem weiteren Verfahren hat der BFH die 

Kosten für einen Arzthaftungsprozess eben-

falls nicht zum Abzug zugelassen. Auch hier 

war nicht die materielle Existenzgrundlage der 

dortigen Klägerin berührt, vielmehr ging es in 

erster Linie um den Ersatz eines immateriellen 

Schadens (Schmerzensgeld). 

Die Abzugsbeschränkung für Prozesskosten, 

die die materielle Existenzgrundlage betreffen, 

wurde ab dem Jahr 2013 eingeführt. Vor der 

Gesetzesänderung waren auch Scheidungs-

kosten sowie Prozesskosten, die den Kernbe-

reich menschlichen Lebens betreffen (z. B. für 

einen Familienrechtsstreit), absetzbar. 

4. Baukindergeld soll verlängert wer-

den 
Der Förderzeitraum für die Gewährung von 

Baukindergeld soll verlängert werden: Sofern 

Sie zwischen dem 1.1.2018 und dem 

31.3.2021 (bisher 31.12.2020) Ihren Kaufver-

trag unterzeichnet, eine Baugenehmigung 

erhalten haben oder der frühestmögliche 

Baubeginn Ihres – nach dem jeweiligen Lan-

desbaurecht – nicht genehmigungspflichtigen 

Vorhabens in diesen Zeitraum fällt, können Sie 

einen Antrag auf Baukindergeld stellen. Vo-

raussetzung ist u. a., dass Ihr Haushaltsein-

kommen bei einem Kind maximal 90.000 € 

beträgt (plus 15.000 € für jedes weitere Kind).  

Anträge können online im KfW-Zuschussportal 

unter https://public.kfw.de/zuschussportal-

web/ gestellt werden. Dort finden Sie auch 

Informationen zu den weiteren Voraussetzun-

gen des Baukindergeldes und zur Förderhöhe 

(„Zuschuss 424“). 

Hinweis: Die Verlängerung des Förderzeit-

raums wird mit dem Inkrafttreten des Bun-

deshaushalts 2021 wirksam. Das Baukinder-

geld kann nach Einzug in die neue Immobilie 

(maßgeblich ist der in der Meldebescheini-

gung genannte Tag) im Rahmen der 6-

monatigen Antragsfrist bis zum 31.12.2023 

beantragt werden. 

 

Rechtsstand: 27.11.2020 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt haben 

wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne 

Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall 

nicht ersetzen. 
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